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„Die Situation in Mali 

Schreiben des Generalsekretärs vom 2. Januar 2015 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/2015/3) 

Schreiben des Generalsekretärs vom 16. März 2015 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/2015/187) 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Mali (S/2015/219)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Hervé Ladsous, den Untergeneralsekretär für Frie-
denssicherungseinsätze, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 7468. Sitzung am 23. Juni 2014 beschloss der Rat, den Vertreter Malis gemäß Regel 37 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

„Die Situation in Mali 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Mali (S/2015/426) 

Schreiben des Generalsekretärs vom 16. Juni 2015 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/2015/444)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Mongi Hamdi, den Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Mali und Leiter der Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 7474. Sitzung am 29. Juni 2015 beschloss der Rat, den Vertreter Malis gemäß Regel 37 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

„Die Situation in Mali 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Mali (S/2015/426) 

Schreiben des Generalsekretärs vom 16. Juni 2015 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/2015/444)“. 

Resolution 2227 (2015) 

vom 29. Juni 2015 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 2100 (2013) vom 
25. April 2013 und 2164 (2014) vom 25. Juni 2014, die Erklärungen seines Präsidenten vom 23. Januar413 
und 28. Juli 2014414 und 6. Februar 2015410, sowie seine Presseerklärungen vom 10. April 2015, 1. und 
29. Mai und 18. Juni 2015, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Einheit und territorialen Un-
versehrtheit Malis, hervorhebend, dass die malischen Behörden die Hauptverantwortung für die Gewährleis-
tung der Stabilität und der Sicherheit im gesamten Hoheitsgebiet Malis haben, und unterstreichend, wie wich-
tig es ist, dass Friedens- und Sicherheitsinitiativen unter nationaler Eigenverantwortung stehen, 

 in Bekräftigung der Grundprinzipien der Friedenssicherung, darunter die Zustimmung der Parteien, die 
Unparteilichkeit und die Nichtanwendung von Gewalt außer zur Selbstverteidigung und zur Verteidigung des 
Mandats, sowie feststellend, dass das Mandat jeder Friedenssicherungsmission auf die Bedürfnisse und die 
Situation des jeweiligen Landes zugeschnitten ist,  

_______________ 

413 S/PRST/2014/2. 
414 S/PRST/2014/15. 
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 in Anerkennung des legitimen Strebens aller malischen Bürger nach dauerhaftem Frieden und dauer-
hafter Entwicklung, 

 unter Begrüßung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali („Abkommen“)415, das 2015 
von der Regierung Malis, der Koalition bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und der Koalition bewaffneter 
Gruppen „Coordination des mouvements de l’Azawad“ unterzeichnet wurde, als historische Chance zur Her-
beiführung eines dauerhaften Friedens in Mali, und die Unterzeichner des Abkommens für den Mut würdi-
gend, den sie in dieser Hinsicht gezeigt haben, 

 die Auffassung vertretend, dass das Abkommen ausgewogen und umfassend ist und zum Ziel hat, die 
Krise in Mali in ihren politischen und institutionellen Dimensionen sowie in den Dimensionen der Regie-
rungsführung, der Sicherheit, der Entwicklung und der Aussöhnung anzugehen, unter Achtung der Souverä-
nität, Einheit und territorialen Unversehrtheit des malischen Staates, 

 unterstreichend, dass die vollständige und wirksame Durchführung des Abkommens, die unter mali-
scher Führung und Eigenverantwortung erfolgen muss, Aufgabe der Regierung Malis und der Koalitionen 
bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coordination“ ist und dass sie entscheidend zu einem dauerhaften 
Frieden in Mali beitragen wird, da dabei die Lehren aus früheren Friedensabkommen berücksichtigt werden, 

 in Würdigung der Rolle Algeriens und der anderen Mitglieder des internationalen Vermittlungsteams 
bei der Erleichterung des innermalischen Dialogs, der zur Unterzeichnung des Abkommens durch die Regie-
rung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coordination“ führte, unter Begrü-
ßung der Unterzeichnung des Abkommens durch die Mitglieder des internationalen Vermittlungsteams und 
mit der Aufforderung an die Mitglieder des Komitees zur Überwachung der Durchführung des Abkommens 
und die anderen maßgeblichen internationalen Partner, die Durchführung des Abkommens zu unterstützen 
und sich zur Unterstützung eines dauerhaften Friedens in Mali weiter eng abzustimmen, 

 unter Betonung der Notwendigkeit klarer, detaillierter und konkreter Aufsichtsmechanismen zur Unter-
stützung der Durchführung des Abkommens, namentlich über das Komitee zur Überwachung der Durchfüh-
rung des Abkommens und seine vier Unterkomitees für politische und institutionelle Fragen, Verteidigung 
und Sicherheit, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung sowie Aussöhnung, Gerechtigkeit und 
humanitäre Fragen, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der Verstöße der malischen Parteien gegen die Waffenruhe in Mali, 
die zu Verlusten an Menschenleben, einschließlich von Zivilpersonen, und zu Vertreibungen geführt und den 
Friedensprozess untergraben haben, unter Begrüßung der von der Regierung Malis und der Koalition bewaff-
neter Gruppen „Coordination“ am 5. Juni 2015 unterzeichneten Sicherheitsvereinbarung zur Einstellung der 
Feindseligkeiten und unter Hinweis auf die Waffenruhevereinbarung vom 23. Mai 2014 und die Erklärungen 
über die Einstellung der Feindseligkeiten vom 24. Juli 2014 und 19. Februar 2015, die von den malischen 
Parteien unterzeichnet wurden, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner nachdrücklichen Unterstützung für den Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für Mali und für die Mehrdimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Natio-
nen in Mali, die den malischen Behörden und dem malischen Volk bei ihren Bemühungen behilflich sind, 
ihrem Land auf Dauer Frieden und Sicherheit zu bringen, und unter Hinweis auf die Erarbeitung der Strategie 
der Mission zum Schutz von Zivilpersonen, eingedenk der Hauptverantwortung der malischen Behörden für 
den Schutz der Bevölkerung, 

 in Würdigung des Beitrags der Länder, die Truppen und Polizei für die Mission stellen, mit dem Aus-
druck seiner Hochachtung für die Friedenssicherungskräfte, die hier ihr Leben riskieren, unter nachdrückli-
cher Verurteilung der Angriffe auf Friedenssicherungskräfte und unterstreichend, dass gezielte Angriffe auf 
Friedenssicherungskräfte Kriegsverbrechen nach dem Völkerrecht darstellen können, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den langsamen Verlauf der Dislozierung des Personals und der 
Ausrüstung der Mission, der sie seit ihrer Einrichtung mit seiner Resolution 2100 (2013) des Sicherheitsrats 

_______________ 

415 Siehe S/2015/364 und Add.1. 
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vom 25. April 2013 ernsthaft daran hindert, ihr Mandat vollständig durchzuführen, und unter Begrüßung der 
Anstrengungen des Generalsekretärs, die Dislozierung von Truppen und Ausrüstung zu beschleunigen und 
eine angemessene Schulung bereitzustellen, um die Sicherheit des Personals der Mission in einem komplexen 
Sicherheitsumfeld, das unter anderem durch asymmetrische Bedrohungen gekennzeichnet ist, namentlich 
den Einsatz von Minen und behelfsmäßigen Sprengvorrichtungen, zu verbessern, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der Aktivitäten terroristischer Organisationen in Mali und der Sa-
hel-Region, namentlich von Al-Qaida im islamischen Maghreb, Ansar Eddine und der Bewegung für die 
Einheit und den Dschihad in Westafrika, die nach wie vor in Mali operieren und eine Bedrohung des Friedens 
und der Sicherheit in der Region und darüber hinaus darstellen, sowie der von terroristischen Gruppen im 
Norden Malis und in der Region begangenen Menschenrechtsverletzungen und Gewalthandlungen gegen 
Zivilpersonen, namentlich Frauen und Kinder, 

 betonend, dass der Terrorismus nur durch einen nachhaltigen und umfassenden Ansatz besiegt werden 
kann, bei dem alle Staaten und die regionalen und internationalen Organisationen sich aktiv beteiligen und 
zusammenarbeiten, um die terroristische Bedrohung einzudämmen, zu schwächen und zu isolieren, und er-
neut erklärend, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität oder Zivilisation in 
Verbindung gebracht werden kann und soll, 

 unter Hinweis auf die Aufnahme der Bewegung für die Einheit und den Dschihad in Westafrika, der 
Organisation Al-Qaida im islamischen Maghreb, Ansar Eddines und ihres Anführers Iyad Ag Ghali sowie Al-
Murabituns in die von dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 
(2011) aufgestellte Al-Qaida-Sanktionsliste und erneut seine Bereitschaft bekundend, im Rahmen des ge-
nannten Regimes Sanktionen gegen weitere Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen zu verhän-
gen, die mit Al-Qaida und anderen gelisteten Einrichtungen und Personen, einschließlich Al-Qaidas im isla-
mischen Maghreb, der Bewegung für die Einheit und den Dschihad in Westafrika, Ansar Eddines und Al-
Murabituns, verbunden sind, im Einklang mit den festgelegten Kriterien für die Aufnahme in die Liste, 

 die Maßnahmen begrüßend, die die französischen Truppen auf Ersuchen der malischen Behörden weiter 
zur Abschreckung der terroristischen Bedrohung im Norden Malis durchführen, 

 zunehmend besorgt über die grenzüberschreitende Dimension der terroristischen Bedrohung in der Sa-
hel-Region, unterstreichend, wie wichtig es ist, in dieser Hinsicht regionale Eigenverantwortung zu überneh-
men und regional zu reagieren, in diesem Zusammenhang unter Begrüßung der Einrichtung der Gruppe der 
Fünf für den Sahel und des Prozesses von Nouakchott über die Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit und 
die Operationalisierung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur in der Sahel-Sahara-Region 
sowie der Zusage der führenden afrikanischen Politiker auf dem Gipfeltreffen von Malabo am 26. und 
27. Juni 2014 und der von der Afrikanischen Union unternommenen Schritte zur Operationalisierung der 
Afrikanischen Kapazität für sofortige Krisenreaktion und die Maßnahmen begrüßend, die die französischen 
Truppen durchführen, um die Mitgliedstaaten der Gruppe der Fünf für Sahel bei der Verstärkung der regio-
nalen Zusammenarbeit zur Terrorismusbekämpfung zu unterstützen, 

 nach wie vor besorgt über die von der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität in der Sahel-
Region ausgehenden ernsten Bedrohungen, insbesondere Waffen-, Drogen- und Menschenhandel, und über 
ihre in einigen Fällen zunehmenden Verbindungen zum Terrorismus, unter Hervorhebung der Verantwortung 
der Länder in der Region, gegen diese Bedrohungen vorzugehen, und unter Begrüßung der stabilisierenden 
Wirkung der internationalen Präsenz in Mali, einschließlich der Mission, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der Fälle von Entführungen und Geiselnahmen, die mit dem Ziel 
begangen werden, Mittel zu beschaffen oder politische Zugeständnisse zu erwirken, von neuem seine Ent-
schlossenheit bekundend, Entführungen und Geiselnahmen in der Sahel-Region im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht zu verhindern, unter Hinweis auf seine Resolution 2133 (2014) vom 27. Januar 2014 
und insbesondere seine Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar 
oder mittelbar von Lösegeldzahlungen oder politischen Zugeständnissen profitieren, und die sichere Freilas-
sung von Geiseln zu erwirken, und in dieser Hinsicht unter Hinweis auf das von dem Globalen Forum Ter-
rorismusbekämpfung veröffentlichte Memorandum von Algier über bewährte Verfahren zur Verhütung von 
Entführungen zur Erpressung von Lösegeld durch Terroristen und zur Beseitigung der damit verbundenen 
Vorteile, 
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 sowie unter nachdrücklicher Verurteilung aller Menschenrechtsübergriffe und -verletzungen und Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere der außergerichtlichen und summarischen Hinrich-
tungen, der willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen und der Misshandlung von Gefangenen, der sexu-
ellen und geschlechtsspezifischen Gewalt sowie der Tötungen und Verstümmelungen, der Einziehung und 
des Einsatzes von Kindern und der Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, mit der Aufforderung an alle 
Parteien, den zivilen Charakter von Schulen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu achten und 
die rechtswidrige und willkürliche Inhaftierung von Kindern zu beenden, und mit der Aufforderung an alle 
Parteien, diesen Verstößen und Rechtsverletzungen ein Ende zu setzen und ihren Verpflichtungen nach dem 
anwendbaren Völkerrecht nachzukommen, 

 in dieser Hinsicht erneut erklärend, dass alle diejenigen, die solche Handlungen begangen haben, zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen und dass einige der im vorstehenden Absatz genannten Handlungen 
möglicherweise Verbrechen nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs416 darstellen, 
davon Kenntnis nehmend, dass die Anklägerin des Gerichtshofes am 16. Januar 2013 aufgrund der Unter-
breitung durch die Übergangsbehörden Malis vom 13. Juli 2012 Ermittlungen wegen der seit Januar 2012 im 
Hoheitsgebiet Malis angeblich begangenen Verbrechen aufgenommen hat, und unter Hinweis darauf, wie 
wichtig die Unterstützung des Gerichtshofs und die Zusammenarbeit mit ihm durch alle betroffenen Parteien 
sind, 

 betonend, dass alle Parteien die humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, der Neutralität, der Un-
parteilichkeit und der Unabhängigkeit wahren und achten müssen, um die fortgesetzte Bereitstellung huma-
nitärer Hilfe, die Sicherheit und den Schutz der Zivilpersonen, die Hilfe erhalten, und die Sicherheit des in 
Mali tätigen humanitären Personals zu gewährleisten, und hervorhebend, wie wichtig es ist, dass die huma-
nitäre Hilfe auf der Grundlage der Bedürfnisse bereitgestellt wird, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte ziviler ma-
lischer Kontrolle und Aufsicht unterstehen und weiter konsolidiert werden, um die langfristige Sicherheit 
und Stabilität Malis zu gewährleisten und das Volk von Mali zu schützen, 

 in Würdigung der Rolle der Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mali bei der Ausbildung 
und Beratung der malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, einschließlich ihres Beitrags zur Stärkung 
der Zivilgewalt und der Achtung der Menschenrechte, und der Rolle der Mission der Europäischen Union 
für Kapazitätsaufbau im Sahel Mali bei der strategischen Beratung und Ausbildung der Polizei, der Gendar-
merie und der Nationalgarde in Mali, 

 mit der Aufforderung an die malischen Behörden, den Sofort- und Langzeitbedarf in den Bereichen 
Sicherheit, Reform der Regierungsführung, Entwicklung und humanitäre Fragen zu decken, um die Krise in 
Mali beizulegen, und sicherzustellen, dass das Abkommen zu einem konkreten Nutzen für die lokalen Be-
völkerungsgruppen führt, namentlich durch die in dem Abkommen dargelegten vorrangigen Projekte, die 
internationale Gemeinschaft auffordernd, in dieser Hinsicht breite Unterstützung zu leisten, und betonend, 
dass diese internationalen Anstrengungen besser abgestimmt werden müssen, 

 die Beiträge würdigend, die nach der im Mai 2013 in Brüssel abgehaltenen Geberkonferenz und zu dem 
Konsolidierten Hilfsappell für Mali 2015 bereits geleistet wurden, und alle Mitgliedstaaten und sonstigen 
Geber nachdrücklich auffordernd, großzügige Beiträge für humanitäre Einsätze zu leisten, 

 nach wie vor ernsthaft besorgt über die anhaltende gravierende Nahrungsmittel- und humanitäre Krise 
in Mali und über die herrschende Unsicherheit, die den humanitären Zugang behindert und die durch die 
Anwesenheit bewaffneter Gruppen, terroristischer und krimineller Netzwerke und deren Aktivitäten, das Vor-
handensein von Landminen sowie die fortgesetzte Verbreitung von Waffen aus der Region selbst und von 
außerhalb, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität der Staaten in dieser Region bedroht, noch ver-
schlimmert wird, und die Angriffe auf humanitäres Personal verurteilend, 

_______________ 

416 United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 
2002 Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743. 
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 feststellend, dass die Situation in Mali nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

Rahmen für Frieden und Aussöhnung und die Durchführung des Abkommens für Frieden und Aus-

söhnung in Mali  

 1. fordert die Regierung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coor-
dination“ nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen für Frieden und Aussöhnung in 
Mali („das Abkommen“)415 nachzukommen, und fordert sie in dieser Hinsicht ferner nachdrücklich auf, sich 
auch weiterhin konstruktiv mit nachhaltigem politischem Willen und in redlicher Absicht zu engagieren, um 
die vollständige und wirksame Durchführung des Abkommens zu erreichen; 

 2. fordert die Regierung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coor-
dination“ außerdem nachdrücklich auf, die Waffenruhevereinbarung vom 23. Mai 2014, die Sicherheitsver-
einbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten vom 5. Juni 2015 und die Erklärungen über die Einstellung 
der Feindseligkeiten vom 24. Juli 2014 und 19. Februar 2015 sofort und uneingeschränkt zu achten und 
einzuhalten; 

 3. bekundet seine Bereitschaft, zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen zu erwägen, die Handlun-
gen vornehmen, die die Durchführung des Abkommens behindern oder gefährden, diejenigen, die die Feind-
seligkeiten wiederaufnehmen und gegen die Waffenruhe verstoßen, sowie diejenigen, die die Mehrdimensi-
onale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali angreifen oder sie bedrohen; 

 4. verlangt, dass alle bewaffneten Gruppen in Mali ihre Waffen niederlegen, die Feindseligkeiten 
einstellen, die Anwendung von Gewalt ablehnen, alle Beziehungen zu terroristischen Organisationen abbre-
chen und die Einheit und territoriale Unversehrtheit des malischen Staates bedingungslos anerkennen; 

 5. fordert die malischen Behörden nachdrücklich auf, die Straflosigkeit weiter zu bekämpfen und in 
dieser Hinsicht dafür zu sorgen, dass alle diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen und -übergriffe und 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, einschließlich sexueller Gewalthandlungen, begangen haben, 
zur Rechenschaft gezogen werden, und fordert die malischen Behörden außerdem nachdrücklich auf, im 
Einklang mit den Verpflichtungen Malis nach dem Römischen Statut des Gerichtshofs416 weiterhin mit dem 
Internationalen Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten; 

 6. fordert alle Parteien in Mali nachdrücklich auf, bei der Entsendung und der Tätigkeit der Mission 
voll zu kooperieren, insbesondere indem sie die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Mission 
mit ungehindertem und sofortigem Zugang im gesamten Hoheitsgebiet Malis gewährleisten, damit die Mis-
sion ihr Mandat uneingeschränkt durchführen kann; 

 7. ersucht den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Mali, auch weiterhin seine Guten Dienste 
einzusetzen und insbesondere eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung und Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung des Abkommens durch die Regierung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ 
und „Coordination“ zu übernehmen, namentlich indem er das Sekretariat des Komitees zur Überwachung 
der Durchführung des Abkommens leitet, und insbesondere den malischen Parteien bei der Festlegung und 
Priorisierung der Durchführungsschritte behilflich zu sein, im Einklang mit den Bestimmungen des Abkom-
mens und der nachstehenden Ziffer 14 b) und c), und bekräftigt seine Absicht, die Durchführung des Abkom-
mens zu erleichtern, zu unterstützen und genau zu verfolgen; 

 8. fordert die Regierung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coor-
dination“ nachdrücklich auf, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und sich mit dem Sonderbeauftragten 
und der Mission abzustimmen, insbesondere bei der Durchführung des Abkommens; 

 9. fordert die Mitglieder des Komitees zur Überwachung der Durchführung des Abkommens und die 
anderen maßgeblichen internationalen Partner auf, die Durchführung des Abkommens zu unterstützen und 
ihre diesbezüglichen Anstrengungen mit dem Sonderbeauftragten und der Mission abzustimmen, und aner-
kennt die Rolle des Komitees bei der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den malischen 
Parteien; 
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 10. legt der Regierung Malis nahe, die erforderlichen Maßnahmen zur wirksamen Durchführung des 
Abkommens zu ergreifen, einschließlich politischer und institutioneller Reformen; 

 11. fordert alle zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen sowie die regionalen, bilateralen 
und multilateralen Partner auf, die erforderliche technische und finanzielle Unterstützung zu leisten, um zur 
Durchführung des Abkommens beizutragen, insbesondere seiner Bestimmungen zur sozioökonomischen und 
kulturellen Entwicklung; 

Mandat der Mission 

 12. beschließt, das Mandat der Mission im Rahmen der genehmigten Truppenhöchststärke von 
11.240 Soldaten, darunter mindestens 40 Militärbeobachter zur Überwachung und Beaufsichtigung der Ein-
haltung der Waffenruhe sowie Reservebataillone, die schnell innerhalb des Landes verlegt werden können 
und 1.440 Polizisten bis zum 30. Juni 2016 zu verlängern; 

 13. ermächtigt die Mission, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um ihr Mandat im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und in ihren Einsatzgebieten durchzuführen; 

 14. beschließt, dass die Mission die folgenden Aufgaben wahrnehmen wird: 

 a) Waffenruhe 

 die Durchführung der Waffenruhevereinbarungen und der vertrauensbildenden Maßnahmen durch die 
Regierung Malis und die Koalitionen bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coordination“ zu unterstüt-
zen, zu überwachen und zu beaufsichtigen, nach Bedarf lokale Mechanismen zu konzipieren und zu unter-
stützen mit dem Ziel, diese Vereinbarungen und Maßnahmen zu konsolidieren, sowie dem Sicherheitsrat über 
alle Verstöße gegen die Waffenruhe Bericht zu erstatten, im Einklang mit den Bestimmungen des Abkom-
mens, insbesondere dessen Teil III und Anhang 2; 

 b) Unterstützung für die Durchführung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali 

 i) die Durchführung der nach dem Abkommen, insbesondere dessen Teil II, vorgesehenen politi-
schen und institutionellen Reformen zu unterstützen; 

 ii) die Durchführung der in dem Abkommen vorgesehenen Verteidigungs- und Sicherheitsmaßnah-
men zu unterstützen und namentlich die Einhaltung der Waffenruhe zu unterstützen, zu überwachen und 
zu beaufsichtigen, die Kantonierung, Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der be-
waffneten Gruppen sowie die schrittweise Rückverlegung der malischen Verteidigungs- und Sicher-
heitskräfte, insbesondere im Norden Malis, zu unterstützen, unter Berücksichtigung der Sicherheitsbe-
dingungen, und in enger Zusammenarbeit mit den anderen in diesen Bereichen tätigen bilateralen Part-
nern, Gebern und internationalen Organisationen, namentlich der Europäischen Union, die internatio-
nalen Anstrengungen zum Wiederaufbau des malischen Sicherheitssektors zu koordinieren, innerhalb 
des durch das Abkommen, insbesondere dessen Teil III und Anhang 2, festgelegten Rahmens; 

 iii) die Durchführung der Aussöhnung und Gerechtigkeit betreffenden Maßnahmen des Abkommens, 
insbesondere in dessen Teil V, namentlich die Einsetzung einer internationalen Untersuchungskommis-
sion, in Absprache mit den Parteien zu unterstützen;  

 iv) im Rahmen ihrer Mittel und innerhalb ihrer Einsatzgebiete die Abhaltung inklusiver, freier, fairer 
und transparenter Kommunalwahlen zu unterstützen, namentlich durch die Bereitstellung der entspre-
chenden logistischen und technischen Hilfe und wirksame Sicherheitsregelungen, im Einklang mit den 
Bestimmungen des Abkommens; 

 c) Gute Dienste und Aussöhnung 

 durch Gute Dienste, Vertrauensbildung und Moderation auf nationaler und lokaler Ebene den auf Aus-
söhnung und sozialen Zusammenhalt gerichteten Dialog mit und zwischen allen Interessenträgern zu unter-
stützen und die vollständige Durchführung des Abkommens durch die Regierung Malis und die Koalitionen 
bewaffneter Gruppen „Plateforme“ und „Coordination“ zu fördern und zu unterstützen, unter anderem durch 
die Förderung der Mitwirkung der Zivilgesellschaft, einschließlich Frauen- sowie Jugendorganisationen; 
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 d) Schutz von Zivilpersonen und Stabilisierung 

 i) unbeschadet der Hauptverantwortung der malischen Behörden Zivilpersonen vor unmittelbar dro-
hender körperlicher Gewalt zu schützen; 

 ii) zur Unterstützung der malischen Behörden die wichtigsten Bevölkerungszentren und andere Ge-
biete, in denen Zivilpersonen Gefahren ausgesetzt sind, zu stabilisieren, namentlich im Norden Malis, 
einschließlich durch Fernaufklärungseinsätze, und in diesem Zusammenhang von Bedrohungen abzu-
schrecken und aktive Schritte zu unternehmen, um die Rückkehr bewaffneter Elemente in diese Gebiete 
zu verhindern; 

 iii) Frauen und Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, spezifischen Schutz zu ge-
währen, einschließlich durch Kinderschutz- und Frauenschutzberater, und den Bedürfnissen der Opfer 
sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt in bewaffneten Konflikten Rechnung zu tragen; 

 iv) den malischen Behörden bei der Beseitigung und Zerstörung von Minen und anderen Sprengkör-
pern und bei der Verwaltung der Bestände an Waffen und Munition behilflich zu sein; 

 e) Förderung und Schutz der Menschenrechte 

 i) den malischen Behörden bei ihren Anstrengungen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte behilflich zu sein und soweit möglich und angebracht die malischen Behörden unbeschadet ihrer 
Verantwortlichkeiten dabei zu unterstützen, diejenigen, die für schwere Menschenrechtsübergriffe oder 
-verletzungen oder Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Mali, verantwortlich sind, vor Gericht zu stellen, unter Be-
rücksichtigung dessen, dass die Übergangsbehörden Malis die seit Januar 2012 in ihrem Land herr-
schende Situation dem Internationalen Strafgerichtshof unterbreitet haben; 

 ii) in ganz Mali begangene Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Menschenrechtsverlet-
zungen und -übergriffe, namentlich Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern und 
sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten, zu beobachten, untersuchen zu helfen und dem Rat und 
gegebenenfalls der Öffentlichkeit Bericht zu erstatten und zu den Maßnahmen zur Verhütung solcher 
Rechtsverletzungen und Verstöße beizutragen; 

 f) Humanitäre Hilfe und Projekte zur Stabilisierung 

 i) in Unterstützung der malischen Behörden dazu beizutragen, ein sicheres Umfeld für die sichere, 
unter ziviler Führung und im Einklang mit humanitären Grundsätzen erfolgende Erbringung humanitä-
rer Hilfe und für die freiwillige Rückkehr der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge in Sicherheit und 
Würde oder ihre Integration vor Ort oder Neuansiedlung in enger Abstimmung mit den humanitären 
Akteuren zu schaffen; 

 ii) in Unterstützung der malischen Behörden zur Schaffung eines sicheren Umfelds für Projekte bei-
zutragen, die auf die Stabilisierung des Nordens Malis zielen, namentlich Projekte mit rascher Wirkung; 

 g) Schutz und Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 

 das Personal, insbesondere das uniformierte Personal, die Einrichtungen und die Ausrüstung der Ver-
einten Nationen zu schützen und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals zu gewährleisten; 

 h) Unterstützung für die Erhaltung des Kulturguts 

 den malischen Behörden nach Bedarf und soweit durchführbar dabei behilflich zu sein, die kulturellen 
und historischen Stätten in Mali in Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur vor Angriffen zu schützen; 
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Dislozierung und Kapazitäten der Mission 

 15. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, unter anderem durch die 
volle Nutzung bestehender Befugnisse und nach seinem Ermessen, damit die Mission ohne weitere Verzöge-
rung ihre volle Einsatzfähigkeit erreicht; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, alle zusätzlichen geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Sicherheit und Grundversorgung des Personals der Mission, insbesondere des uniformierten Personals, 
zu verbessern, namentlich durch die Verbesserung der nachrichtendienstlichen Kapazitäten der Mission, die 
Bereitstellung von Ausbildung und Ausrüstung für Maßnahmen gegen Sprengvorrichtungen, die Mobilisie-
rung ausreichender militärischer Kapazitäten zur Sicherung der logistischen Versorgungswege der Mission 
sowie effektivere Verfahren für den Abtransport von Toten und Verletzten und medizinische Evakuierungen, 
und so die MINUSMA in die Lage zu versetzen, ihr Mandat in einem komplexen Sicherheitsumfeld, das 
unter anderem durch asymmetrische Bedrohungen gekennzeichnet ist, wirksam durchzuführen; 

 17. fordert die Länder, die Truppen und Polizei für die Mission stellen, nachdrücklich auf, die Be-
schaffung und die Auslieferung der noch ausstehenden kontingenteigenen Ausrüstung zu beschleunigen, legt 
den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, Truppen und Polizei bereitzustellen, die über ausreichende Fähigkei-
ten, Ausbildung und Ausrüstung, samt Unterstützungsmitteln, für das spezifische Einsatzumfeld verfügen, 
damit die Mission ihr Mandat erfüllen kann, und begrüßt die Hilfe, die die Mitgliedstaaten den Ländern, die 
Truppen und Polizei für die Mission stellen, in dieser Hinsicht gewähren; 

 18. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen in der Region, auf, sicherzustellen, dass das 
gesamte Personal sowie die Ausrüstung, Verpflegung, Versorgungs- und sonstigen Güter, die für den aus-
schließlichen und offiziellen Gebrauch der Mission bestimmt sind, frei, ungehindert und rasch aus und nach 
Mali verbracht werden können, um die rasche und kosteneffiziente logistische Versorgung der Mission zu 
erleichtern; 

 19. legt dem Generalsekretär nahe, das Konzept der Mission weiter zu überprüfen, um die positive 
Wirkung der Ressourcen der Mission zu maximieren, und ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Umsetzung des Konzepts unterrichtet zu halten; 

Querschnittsfragen des Mandats der Mission 

 20. ersucht die Mission, ihre Kontakte zur Zivilbevölkerung sowie ihre Kommunikation mit den ma-
lischen Verteidigungs- und Sicherheitskräften weiter zu verstärken, unter anderem durch die Entwicklung 
einer wirksamen Kommunikationsstrategie und den Ausbau der Hörfunkaktivitäten der Mission, um ihr Man-
dat und ihre Tätigkeiten besser bekannt zu machen und das Verständnis dafür zu erhöhen; 

 21. ersucht die Mission außerdem, sicherzustellen, dass jede Unterstützung für nicht zu den Vereinten 
Nationen gehörende Sicherheitskräfte unter strenger Einhaltung der Richtlinien für menschenrechtliche Sorg-
faltspflicht bei der Unterstützung der Vereinten Nationen für nicht zu den Vereinten Nationen gehörende 
Sicherheitskräfte417 bereitgestellt wird; 

 22. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die Mission die Nulltoleranzpolitik der Verein-
ten Nationen gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch uneingeschränkt beachtet, und den 
Rat über Fälle solchen Fehlverhaltens voll unterrichtet zu halten; 

 23. ersucht die Mission, im Rahmen ihres gesamten Mandats geschlechtsspezifischen Gesichtspunk-
ten als Querschnittsfrage umfassend Rechnung zu tragen und den malischen Behörden dabei behilflich zu 
sein, die volle und wirksame Mitwirkung, Einbindung und Vertretung von Frauen auf allen Ebenen und zu 
einem frühen Zeitpunkt der Stabilisierungsphase, einschließlich bei der Reform des Sicherheitssektors und 
den Prozessen der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung, sowie bei der Aussöhnung und 

_______________ 

417 S/2013/110, Anlage. 
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in den Wahlprozessen zu gewährleisten, und ersucht die Mission ferner, den Parteien dabei behilflich zu sein, 
die volle und aktive Mitwirkung von Frauen an der Durchführung des Abkommens sicherzustellen; 

 24. ersucht die Mission außerdem, im Rahmen ihres gesamten Mandats dem Kinderschutz als Quer-
schnittsfrage umfassend Rechnung zu tragen und den malischen Behörden dabei behilflich zu sein, sicherzu-
stellen, dass dem Schutz der Rechte der Kinder Rechnung getragen wird, unter anderem in den Prozessen der 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung und bei der Reform des Sicherheitssektors, um den 
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern ein Ende zu setzen und sie zu verhindern; 

 25. ersucht die Mission ferner, bei der Erfüllung ihrer mandatsmäßigen Aufgaben die Umweltauswir-
kungen ihrer Einsätze zu berücksichtigen und in diesem Zusammenhang diese Auswirkungen je nach Bedarf 
und im Einklang mit den anwendbaren und einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und Vor-
schriften und Regeln der Vereinten Nationen unter Kontrolle zu halten und in der Nähe kultureller und his-
torischer Stätten achtsam vorzugehen; 

Zusammenarbeit zwischen den Missionen in Westafrika 

 26. ermächtigt den Generalsekretär, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Zusammen-
arbeit zwischen den Missionen, namentlich zwischen der Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungs-
mission der Vereinten Nationen in Mali, der Mission der Vereinten Nationen in Liberia und der Operation 
der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire, und die entsprechende Verlegung von Truppen und deren Material 
von anderen Missionen der Vereinten Nationen zur Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmission 
der Vereinten Nationen in Mali sicherzustellen, unter der Bedingung, dass i) der Rat unterrichtet wird und 
seine Genehmigung erteilt, namentlich in Bezug auf den Umfang und die Dauer der Verlegung, ii) die trup-
penstellenden Länder ihre Zustimmung erteilen und iii) die Sicherheitslage am Einsatzort dieser Missionen 
der Vereinten Nationen es erlaubt und die Erfüllung ihres jeweiligen Mandats nicht beeinträchtigt wird, und 
regt in dieser Hinsicht weitere Schritte an, um die Zusammenarbeit zwischen den Missionen in der westafri-
kanischen Region zu verstärken, soweit notwendig und durchführbar, und darüber gegebenenfalls einen Be-
richt zur Prüfung vorzulegen; 

Mandat der französischen Truppen 

 27. ermächtigt die französischen Truppen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in ihren Einsatzgebie-
ten und unter Einsatz aller erforderlichen Mittel bis zum Ablauf des in dieser Resolution genehmigten Man-
dats der Mission unterstützend einzugreifen, wenn Elemente der Mission unmittelbar und ernsthaft bedroht 
sind und der Generalsekretär um eine solche Unterstützung ersucht, und ersucht Frankreich, dem Rat über 
die Durchführung dieses Mandats in Mali Bericht zu erstatten und seine Berichterstattung mit der in Ziffer 35 
genannten Berichterstattung des Generalsekretärs abzustimmen; 

Beitrag der Gruppe der Fünf für den Sahel und der Afrikanischen Union 

 28. ermutigt die Mitgliedstaaten der Sahel-Region, die Bekämpfung der wiederkehrenden Bedrohun-
gen im Sahel, einschließlich des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und anderer illegaler 
Aktivitäten wie Drogenhandel, besser zu koordinieren, begrüßt die Anstrengungen der Mitgliedstaaten der 
Sahel-Region, die Grenzsicherung und die regionale Zusammenarbeit zu stärken, namentlich über die Gruppe 
der Fünf für den Sahel und den Prozess von Nouakchott über die Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit 
und die Operationalisierung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur in der Sahel-Sahara-Re-
gion, sowie die Zusage der führenden afrikanischen Politiker auf dem Gipfeltreffen von Malabo am 26. und 
27. Juni 2014 und die von der Afrikanischen Union unternommenen Schritte zur Operationalisierung der 
Afrikanischen Kapazität für sofortige Krisenreaktion und legt den Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union 
nahe, substanzielle Zusagen für die Afrikanische Kapazität für sofortige Krisenreaktion zu mobilisieren; 

Internationale Zusammenarbeit betreffend den Sahel 

 29. fordert alle Mitgliedstaaten, namentlich die Sahel-, westafrikanischen und Maghreb-Staaten, so-
wie die regionalen, bilateralen und multilateralen Partner auf, ihre Koordinierung zu verstärken, um inklusive 
und wirksame Strategien zur umfassenden und integrierten Bekämpfung der Aktivitäten terroristischer Grup-
pen, die Grenzen überschreiten und in der Sahel-Region sichere Zufluchtsorte suchen, namentlich von Al-



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 

585 
 

Qaida im islamischen Maghreb, der Bewegung für die Einheit und den Dschihad in Westafrika, von Ansar 
Eddine und von Al-Murabitun, und zur Verhütung der Ausbreitung dieser Gruppen zu entwickeln sowie die 
Verbreitung aller Waffen und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität einzuschränken; 

 30. fordert erneut die im Benehmen mit Regionalorganisationen vorzunehmende rasche und wirksame 
Umsetzung von regionalen Strategien im Bereich der Sicherheit, der Regierungsführung, der Entwicklung, 
der Menschenrechte und der humanitären Fragen, wie der Integrierten Strategie der Vereinten Nationen für 
den Sahel418, und erinnert in dieser Hinsicht an die Guten Dienste der Sondergesandten des Generalsekretärs 
für den Sahel zur Verstärkung der regionalen und interregionalen Zusammenarbeit in enger Abstimmung mit 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Westafrika; 

Beitrag der Europäischen Union 

 31. fordert die Europäische Union, namentlich ihren Sonderbeauftragten für den Sahel und die Aus-
bildungsmission der Europäischen Union in Mali und die Mission der Europäischen Union für Kapazitäts-
aufbau im Sahel Mali, auf, sich eng mit der Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Ver-
einten Nationen in Mali und den anderen bilateralen Partnern Malis abzustimmen, die den malischen Behör-
den bei der Reform des Sicherheitssektors behilflich sind, wie in dem Abkommen vorgesehen und entspre-
chend Ziffer 14 b) ii) dieser Resolution; 

Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht und den internationalen 

Menschenrechtsnormen 

 32. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, den nach dem humanitären Völkerrecht bestehenden Ver-
pflichtungen zur Achtung und zum Schutz des humanitären Personals und der humanitären Einrichtungen 
und Hilfssendungen nachzukommen und alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um den humanitären 
Akteuren den vollen, sicheren, sofortigen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfslieferungen an alle 
Bedürftigen zu gestatten und zu erleichtern, unter Achtung der Leitlinien der Vereinten Nationen für die hu-
manitäre Hilfe und des anwendbaren Völkerrechts; 

 33. erklärt erneut, dass die malischen Behörden die Hauptverantwortung für den Schutz von Zivilper-
sonen in Mali tragen, verweist ferner auf seine Resolutionen 1265 (1999) vom 17. September 1999, 1296 
(2000) vom 19. April 2000, 1674 (2006) vom 28. April 2006, 1738 (2006) vom 23. Dezember 2006 und 1894 
(2009) vom 11. November 2009 über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, seine Reso-
lutionen 1612 (2005) vom 26. Juli 2005, 1882 (2009) vom 4. August 2009, 1998 (2011) vom 12. Juli 2011, 
2068 (2012) vom 19. September 2012, 2143 (2014) vom 7. März 2014 und 2225 (2015) vom 18. Juni 2015 
über Kinder und bewaffnete Konflikte und seine Resolutionen 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000, 1820 
(2008) vom 19. Juni 2008, 1888 (2009) vom 30. September 2009, 1889 (2009) vom 5. Oktober 2009, 1960 
(2010) vom 16. Dezember 2010, 2106 (2013) vom 24. Juni 2013 und 2122 (2013) vom 18. Oktober 2013 
über Frauen und Frieden und Sicherheit, und fordert die Mission und alle Militärkräfte in Mali auf, sie zu 
berücksichtigen und das humanitäre Völkerrecht, die internationalen Menschenrechtsnormen und das Flücht-
lingsvölkerrecht einzuhalten, verweist darauf, wie wichtig eine Ausbildung auf diesen Gebieten ist, und for-
dert alle Parteien nachdrücklich auf, die von der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für Kinder und bewaffnete 
Konflikte am 7. Juli 2014 verabschiedeten Schlussfolgerungen über Kinder und bewaffnete Konflikte in 
Mali419 umzusetzen; 

Kleinwaffen und leichte Waffen 

 34. fordert die malischen Behörden auf, mit Unterstützung der Mission, entsprechend Ziffer 14, und 
der internationalen Partner gegen das Problem der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen und des 
unerlaubten Handels damit anzugehen, im Einklang mit dem Übereinkommen der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten über Kleinwaffen und leichte Waffen, deren Munition und anderes dazugehö-
riges Material und dem Aktionsprogramm zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten 

_______________ 

418 S/2013/354, Anhang. 
419 S/AC.51/2014/2. 
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Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten420, mit dem Ziel, die sichere und wirk-
same Verwaltung, Lagerung und Sicherung ihrer Bestände an Kleinwaffen und leichten Waffen und die Ein-
sammlung und/oder Zerstörung überschüssiger, beschlagnahmter, nicht gekennzeichneter oder in unerlaub-
tem Besitz befindlicher Waffen zu gewährleisten, und betont ferner, wie wichtig die vollständige Durchfüh-
rung seiner Resolutionen 2017 (2011) vom 31. Oktober 2011, 2117 (2013) vom 26. September 2013 und 
2220 (2015) vom 22. Mai 2015 ist; 

Berichte des Generalsekretärs und Überprüfung des Mandats 

 35. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle drei Monate nach Verabschiedung dieser Resolution 
über die Durchführung dieser Resolution und dabei insbesondere über den Stand der Durchführung des Ab-
kommens für Frieden und Aussöhnung in Mali und die diesbezüglichen Unterstützungsbemühungen der Mis-
sion Bericht zu erstatten; 

 36. erklärt seine Absicht, nach Bedarf, insbesondere im Lichte der Fortschritte bei der Durchführung 
des Abkommens, eine Überprüfung des Mandats der Mission vor dem 30. Juni 2016 zu erwägen; 

 37. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7474. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

_____________________ 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER UKRAINE 

A. Schreiben des Ständigen Vertreters der Ukraine bei den 

Vereinten Nationen vom 28. Februar 2014 an den 

Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2014/136)421 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7239. Sitzung am 8. August 2014 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter der Ukraine 
gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes „Schreiben des Ständigen Vertreters der Ukraine bei den Vereinten Nationen vom 28. Februar 2014 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2014/136)“ teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Ivan Šimonović, den Beigeordneten Generalsekre-
tär für Menschenrechte, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 7253. Sitzung am 28. August 2014 beschloss der Rat, den Vertreter der Ukraine gemäß Re-
gel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
„Schreiben des Ständigen Vertreters der Ukraine bei den Vereinten Nationen vom 28. Februar 2014 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2014/136)“ teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Jeffrey Feltman, den Untergeneralsekretär für po-
litische Angelegenheiten, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 7287. Sitzung am 24. Oktober 2014 beschloss der Rat, den Vertreter der Ukraine gemäß 
Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 

_______________ 

420 Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All ist Aspects, New York, 

9‒20 July 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf. 
421 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat erstmals im Zeitraum vom 1. Januar 
bis 31. Juli 2014 verabschiedet. 


